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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON SOLOTHURN AN [ DIE
SCHIEDSRICHTER DER VI KATH. ORTE - VII AUSG. LU - IM
BAUERNKRIEG: ] OBERST [ SEBASTIAN PEREGRIN] ZWYER, [VON
URI] ; [ALT] LANDAMMANN[VON OBWALDEN] , MARQUARD II.
IMFELD; [ALT] AMMANN[VON STADT UND AMT ZUG,
BEAT II . ] ZURLAUBEN, UND [ALT] LANDVOGT[ DER FREIEN
ÄMTER, JAKOB] ANDERMATT, [VON BAAR]

"Obgleichwolen wir unsern hochgeherten Herren mit diser reiterierten
Erinnerung mer als gern verschont und Es bey deren Jüngst uns über-
schribnen bedenkhen gelassen heten . Nichts destoweniger weilen wir von
tag zu tag mit bedauren vernemben müessen auch theils unsere undertha-
nen , welche noch Jmerdar den Lucernischen und anderen durch sonderba¬
ren Punt und Eyd beypflichten ; uns continuo Jn den ohren ligen , das
man Jhren Nachparen nit gehalten , was die H. Jnterponenten Jnen Zue
Werdenstein . . . so hoch betheürlich versprochen haben , und dessentwe¬
gen den oberkheiten oder dero Deputierten mitglideren nit mer glauben
wollen etc . So können disem nach keinen ferneren umbgang nemmen unsere
hochgeherte Herren nachmalen dienstfrüntlich Zu Ersuechen , Seitenmalen
H. Statthalter [Michael ] Schorno von Schwyz und Herr [Nicolas ] von
Diesbach [ - Torny ] von Freyburg [beide gleichfalls Schiedsrichter im
Bauernkrieg ] (welche sich gestern und heüt bey uns anderer privatge-
schefften halber alhie einbefunden ) nit weniger unser geliebter Mit¬
rath Herr Gmeinman [ Urs ] Gugger einmüetig überstimmen und aussagen das
diser Articul mehrmal eingegangen und bey den Tractaten zu Werdenstein
Zugesagt worden , dass Namblichen die [Luzerner ] Pauren Jhren ungueten
punt ; so Sie under sich selbst als mit anderen benachbarten auffge-
richt und geschworen , solten abthuen und hingegen dis für Ein gewüsse
richtschnuor Zu Ewigen tagen haben das wan Jns künfftig über kuerz
oder lang sie mit ferneren trangsalen oder newerungen werden angefoch-
ten , Sie vor allen dingen für die Hoche oberkheit [ Schultheiss , Rat
und Hundert ?] der Statt Lucern kehren auch mit aller bescheidenheit
umb abhelffung der Beschwerden anhalten , oder wo solches nit Erheb¬
lich , bey den [ genannten ] 6 Cathol . ohrtten sich raths erholen sollen
Jn massen unseren hochgeherten Herren dasselb mit mehrerm bekant.



Wan deme nun also und allem verlaut nach die Pauren schwerlich werden
Zu beruwigen sein , man seze dan disen Punt Jn Eintweders Jnstrument
des güet - oder Rechtlichen spruchs . Als Ersuechen wir Euch unsere
hochgeherte Herren hiemit in bester verthruwlicher wolmeinung , Jhr
wellen gleich wie vorermelte drey Ehrengesandte solch versprechen vol-
ziechen , Jn das Jnstrument Einverlaiben nit weniger unseren G. L .A . E.
M. und W.B . der Statt Lucern die Jmportanz und gefarligkheit Eines
langen Verzugs wol einscherpfen nit weniger auch zu gemiiet fiiren das
die Einsezung obigen puntes wie auch die milterung des wortlin fäälers
und abbit in Einen anderen leidenlichen termin Jhnen an Jhrer Souvera¬
nischen oder Hochoberkheitliehen auctoritet bey dem wenigsten nit ver-
kleinerlich , sonder beeden theilen darumb . . . vertraglich seye , Jn de¬
me die beambten hinfüran die waag der gerechtigkheit in billicher
gleichheit halten , Jhre Ambts anbefolne nit übernemben ; und hingegen
die Underthanen ein desto sicherem weg Zu der oberkheit haben werden
Jhre klag ohne forcht und schrekhen anzubringen , welches alless dan Jr
unsere hochgeherte Herren in Nammen der 6 Catholischen Schidohrtten
Ermelten U. G. L.A . E. der Statt Lucern durch ein beweglich schreiben
werden Zu Erinneren und Zu befürderung der Sachen cum sit periculum in
mora die beste gelegenheit in acht Zu nemben wiissen.
Dieweilen auch das Zu Baden [ anlässlich der am 18 . März 1653 begonne¬
nen gemeineidg . Tagsatzung ] * auffgesezte Mandat bey den underthanen
[in den Gemeinen Herrschaften ] nur unruhw causiert , so vermeinen wir
Es möchte wol Supprimiert und vor der Supplication underschlagen wer¬
den . Gott pitende , das Er uns sambtlichen in seiner vätterlichen ob-
huet gnedig erhalten . . . welle . ”

1) s . EA VI 1 , 149 (Nr . 90 ) , spez . das Mandat 150 - 152 . Die Namen der Tag¬
satzungsgesandten von Stadt und Amt Zug sind nicht genannt.
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